
SACHLICHE UND ZEITLICHE GLIEDERUNG DER BERUFSAUSBILDUNG
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Sachliche und zeitliche Gliederung der Berufsausbildung

Anlage zum Berufsausbildungsvertrag

Ausbildungsbetrieb: ..................................................................................................................

Verantwortliche/r
Ausbilder/in: ..................................................................................................................

Auszubildende/r: ..................................................................................................................

Ausbildungsberuf: Textil- und Modenäher/ Textil- und Modenäherin

Die sachliche und zeitliche Gliederung der zu vermittelnden Kenntnisse und Fertigkeiten laut Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverord­
nung vom 11. Januar 2021 ist auf den folgenden Seiten niedergelegt.

Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des Berufsschulunterrichtes und der Gesellenprüfung des/der Auszu­
bildenden ist in den einzelnen zeitlichen Richtwerten enthalten.

Änderungen des Zeitumfanges und des Zeitablaufes aus betrieblich oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in der Person des/
der Auszubildenden bleiben vorbehalten.

 
Auszubildende/r: ..................................................

Unterschrift

Gesetzliche/r Vertreter/in
des/der Auszubildenden: ...........................................................

Unterschrift

........................................................................
Datum

............................................................................................
Firmenstempel/Unterschrift



Ausbildungsrahmenplan
 

für die Berufsausbildung zum Textil- und Modenäher/zur Textil- und Modenäherin

Abschnitt  A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen
 

im Ausbildungsjahr
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n

ve
rm
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lt

1 2

1 2 3 4 5

1 Auswählen und Einsetzen 
von Werk-
 
und Hilfsstoffen sowie von 
Zubehör
 
(§ 4 Absatz  2 Nummer  1)

a) Eigenschaften und Einsatzgebiete, insbeson­
dere von Faserstoffen, Garnen, Zwirnen und 
textilen Flächengebilden, unterscheiden

b) Verarbeitungs- und Gebrauchsanforderungen 
nach Verwendungszweck unterscheiden und 
beachten

c) Textil- und Pflegekennzeichnung sowie 
Handelsbezeichnungen anwenden

d) Zubehör nach funktionellen und modischen 
Gesichtspunkten unterscheiden und auswählen

e) Auswirkungen von Mängeln in Werk- und Hilfs­
stoffen sowie Zubehör auf die Verarbeitung und 
Erzeugnisqualität beurteilen

5

f) Auswirkungen von Veredlungsprozessen unter­
scheiden

2

2 Erstellen und Anwenden 
von technischen Unter­
lagen
 
(§ 4 Absatz  2 Nummer  2)

a) Skizzen und Fachzeichnungen, insbesondere 
von Nahtschaubildern und Kleinteilen, erstellen 
und anwenden

b) Körper-, Schnitt- und Fertigmaße sowie Propor­
tionen beachten und Größenbezeichnungen 
unterscheiden

c) technische Unterlagen, insbesondere Ferti­
gungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen, 
Arbeitsanweisungen und Normen, anwenden

3

3 Zuschneiden und 
Vorrichten von Werk- und 
Hilfsstoffen
 
(§ 4 Absatz  2 Nummer  3)

a) Schnittteile zuordnen

b) Werk- und Hilfsstoffe legen und ablängen

c) Fehler beim Legen, Schneiden und Stanzen 
feststellen, Folgen für die Weiterverarbeitung 
und den Qualitätsausfall von Fertigerzeug­
nissen beurteilen und Maßnahmen zur Behe­
bung ergreifen

d) Schnittschablonen auflegen und markieren, 
insbesondere Fadenlauf- und Strichrichtung 
sowie mustergerechtes Auflegen beachten

e) Schnittteile ausschneiden, Sicherheitsbestim­
mungen einhalten

10
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Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen
 

im Ausbildungsjahr
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lt

1 2

1 2 3 4 5

f) ausgeschnittene Teile kontrollieren, kenn­
zeichnen, sortieren und einrichten

g) Materialreste sortieren und einer umweltge­
rechten Entsorgung zuführen

h) Vor- und Nachteile von Legetechniken beur­
teilen

3

4 Abwandeln von Grund­
schnitten und Erstellen 
von Schnittlagebildern
 
(§ 4 Absatz  2 Nummer  4)

a) Grundschnitte analysieren

b) Schnitte für Kleinteile erstellen

c) Zusammenhang zwischen Körper-, Schnitt- 
und Fertigmaßen, Grundschnitt und Passform 
berücksichtigen

d) Schnittlagebilder erstellen und optimieren, 
insbesondere Stoffbreite, Fadenlauf und Strich­
richtung beachten

6

5 Anwenden von Bügel- 
und Fixiertechniken
 
(§ 4 Absatz  2 Nummer  5)

a) Wirkung von Temperatur, Dampf, Zeit und 
Druck auf Werk- und Hilfsstoffe prüfen

b) Wärme- und Druckempfindlichkeit von Werk- 
und Hilfsstoffen vor ihrer Behandlung fest­
stellen

c) Werk- und Hilfsstoffe zwischenbügeln

d) Werk- und Hilfsstoffe positionieren und fixieren

4

e) Fixiereffekte und Verbindungen prüfen

f) Werk- und Hilfsstoffe, insbesondere Nähte, 
Abnäher und Einlagen, formbügeln

g) Fertigerzeugnisse finishen

4

6 Anwenden von 
Nähtechniken
 
(§ 4 Absatz  2 Nummer  6)

a) Werk- und Hilfsstoffe sowie Zubehör, insbeson­
dere Nähgarne und Maschinennadeln, 
auswählen und einsetzen

b) Fadenspannung und Stichlänge prüfen und 
regulieren

c) Sticharten, insbesondere Stepp- und Ketten­
stich, nach Material und Verwendungszweck 
auswählen und anwenden

d) Nähte in verschiedenen Ausführungen, insbe­
sondere Schließ-, Versäuberungs- und Zier­
nähte, anfertigen

e) manuelle Nähtechniken anwenden

f) Näharbeiten unter ergonomischen und sicher­
heitsrelevanten Gesichtspunkten ausführen 
und Grifftechniken anwenden

12
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Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen
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g) Teilarbeiten ausführen, Teile zusammensetzen 
und Zubehör anbringen und auf einen effi­
zienten Fertigungsablauf achten

h) Nahtverbindungen prüfen

7 Anwenden von Schweiß- 
oder Klebetechniken
 
(§ 4 Absatz  2 Nummer  7)

Schweißtechniken

a) Schweißverfahren auswählen und nach 
Verwendungszweck anwenden

b) Nahtflächen vorbereiten, Schnittteile fixieren

c) Materialien unter Beachtung vorgegebener 
Parameter miteinander verschweißen, Sicher­
heitsbestimmungen einhalten

d) Schweißnähte prüfen

oder

Klebetechniken

e) Klebeverfahren und Klebstoffe nach Verwen­
dungszweck auswählen, Klebstoffe einsetzen

f) Klebearbeiten unter Beachtung vorgegebener 
Parameter ausführen, Sicherheitsbestim­
mungen einhalten

g) geklebte Nähte prüfen

5

8 Fertigen von Bekleidungs­
artikeln oder von 
sonstigen textilen Artikeln
 
(§ 4 Absatz  2 Nummer  8)

a) Zubehör, insbesondere Verschlüsse, 
einarbeiten

2

b) vorgefertigte Teile nach Arbeitsanweisung 
zusammenfügen

c) unterschiedliche Ausführungs- und Verarbei­
tungstechniken unter Berücksichtigung von 
Material, Modell und Funktion anwenden

d) modellbezogene Besonderheiten und 
Ausschmückungen herausarbeiten

e) Arbeitsergebnisse prüfen

12

9 Lagern und Versenden
 
(§ 4 Absatz  2 Nummer  9)

a) Werk- und Hilfsstoffe sowie Zubehör nach 
Sortimenten einordnen

b) Werk- und Hilfsstoffe sowie Zubehör auftrags­
bezogen zusammenstellen

2

c) Kriterien für das Lagern von Werk- und Hilfs­
stoffen sowie von Fertigprodukten berücksich­
tigen

d) Erzeugnisse nach vorgegebenen Aufma­
chungsarten lagern und versandfertig machen

2

5



Abschnitt  B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen
 

im Ausbildungsjahr

P
o

si
ti

o
n

ve
rm

it
te

lt

1 2

1 2 3 4 5

1 Berufsbildung, Arbeits- 
und Tarifrecht
 
(§ 4 Absatz  3 Nummer  1)

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages erklären, 
insbesondere Abschluss, Dauer und Beendi­
gung

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem 
Ausbildungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung 
nennen

d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen

e) wesentliche Bestimmungen der für den Ausbil­
dungsbetrieb geltenden Tarifverträge nennen

während
 
der gesamten
 
Ausbildung

2 Aufbau und Organisation 
des Ausbildungsbetriebes
 
(§ 4 Absatz  3 Nummer  2)

a) Aufbau und Aufgaben des Ausbildungsbe­
triebes erläutern

b) Grundfunktionen des Ausbildungsbetriebes wie 
Beschaffung, Fertigung, Absatz und Verwal­
tung erklären

c) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und 
seiner Beschäftigten zu Wirtschaftsorganisa­
tionen, Berufsvertretungen und Gewerk­
schaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungs- oder personalvertretungs­
rechtlichen Organe des Ausbildungsbetriebes 
beschreiben

3 Sicherheit und Gesund­
heitsschutz bei der Arbeit
 
(§ 4 Absatz  3 Nummer  3)

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zur 
Vermeidung der Gefährdung ergreifen

b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallver­
hütungsvorschriften anwenden

c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben 
sowie erste Maßnahmen einleiten

d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes 
anwenden, Verhaltensweisen bei Bränden 
beschreiben und Maßnahmen zur Brandbe­
kämpfung ergreifen

4 Umweltschutz
 
(§ 4 Absatz  3 Nummer  4)

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelas­
tungen im beruflichen Einwirkungsbereich 
beitragen, insbesondere

a) mögliche Umweltbelastungen durch den 
Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum 
Umweltschutz an Beispielen erklären

b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Rege­
lungen des Umweltschutzes anwenden

6



Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen
 

im Ausbildungsjahr
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1 2

1 2 3 4 5

c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt­
schonenden Energie- und Materialverwendung 
nutzen

d) Abfälle vermeiden und Stoffe und Materialien 
einer umweltschonenden Entsorgung zuführen

5 Planen und Vorbereiten 
von Arbeitsabläufen
 
(§ 4 Absatz  3 Nummer  5)

a) Auftragsunterlagen auf Vollständigkeit prüfen

b) Werk- und Hilfsstoffe sowie Zubehör unter 
Berücksichtigung des Fertigungsauftrags 
auswählen und bereitstellen

c) Arbeitsplatz nach ergonomischen und sicher­
heitsrelevanten Gesichtspunkten einrichten

2

d) Arbeitsschritte unter Berücksichtigung betrieb­
licher Abläufe und Auftragsunterlagen festlegen 
und dokumentieren und Fertigungstermine 
berücksichtigen

e) Aufgaben im Team planen und umsetzen, 
Ergebnisse der Zusammenarbeit auswerten

3

6 Einrichten, Bedienen
 
und Instandhalten von 
Werkzeugen, Geräten, 
Maschinen und Anlagen
 
(§ 4 Absatz  3 Nummer  6)

a) Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen, 
insbesondere nach Materialbeschaffenheit und 
Einsatzgebieten, auswählen und einsetzen

b) Zusatzeinrichtungen anbringen und einsetzen 
sowie Funktionen prüfen

c) Maschinen und Anlagen unter Berücksichti­
gung von Sicherheitsbestimmungen einrichten, 
Funktionen prüfen sowie Maschinen und 
Anlagen bedienen

d) Prozessdaten einstellen, Produktionsprozesse 
überwachen und Parameter korrigieren

e) Störungen erkennen und Maßnahmen zur 
Störungsbeseitigung ergreifen

f) Werkzeuge, Geräte, Maschinen und Anlagen 
pflegen und Wartungspläne berücksichtigen

g) vorbeugende Instandhaltung durchführen, 
insbesondere Verschleißteile kontrollieren, 
austauschen und deren Austausch veranlassen

4

7 Betriebliche und 
technische 
Kommunikation
 
(§ 4 Absatz  3 Nummer  7)

a) Informationen beschaffen, aufbereiten und 
auswerten, Informationsstrukturen nutzen und 
Datenschutz beachten

b) technische Unterlagen, insbesondere Betriebs- 
und Arbeitsanweisungen sowie Richtlinien, 
handhaben und umsetzen

c) Arbeitsaufgaben mithilfe von Informations- und 
Kommunikationstechniken bearbeiten

2

7



Lfd. 
Nr.

Teil des
 

Ausbildungs-
 

berufsbildes

Zu vermittelnde
 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Zeitliche Richtwerte
 

in Wochen
 

im Ausbildungsjahr

P
o

si
ti

o
n
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it
te

lt

1 2

1 2 3 4 5

d) Gespräche mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen und im Team situationsge­
recht führen und Sachverhalte darstellen

e) fremdsprachige Fachbegriffe anwenden, bran­
chenübliche englischsprachige Informationen 
nutzen

f) Informationsfluss mit vor- und nachgelagerten 
Bereichen sicherstellen und Abstimmungen 
treffen

g) auftragsbezogene Daten erstellen, aufbereiten 
und dokumentieren und Datenschutz beachten

h) branchenspezifische Anwenderprogramme 
einsetzen

7

8 Kundenorientierung und 
internationale Geschäfts­
beziehungen
 
(§ 4 Absatz  3 Nummer  8)

a) durch eigenes Verhalten zur Kundenzufrieden­
heit und zum erfolgreichen unternehmerischen 
Handeln beitragen

2

b) Gespräche mit Geschäftspartnern und anderen 
Beteiligten führen

c) Kundenanforderungen bei der Durchführung 
von Aufträgen beachten und umsetzen

d) kulturelle Besonderheiten und Verhaltensregeln 
von Geschäftspartnern, insbesondere für 
Auslandskontakte, berücksichtigen

e) Richtlinien für internationale Geschäftsbezie­
hungen beachten

3

9 Durchführen von 
qualitätssichernden 
Maßnahmen
 
(§ 4 Absatz  3 Nummer  9)

a) Ziele und Aufgaben von qualitätssichernden 
Maßnahmen unterscheiden

b) Zwischenkontrollen anhand von Arbeitsauf­
trägen durchführen und ausbesserungsfähige 
Fehler beheben

c) Qualitätsmängel ermitteln und Toleranzbe­
reiche beachten

4

d) Endkontrollen durchführen, insbesondere 
Qualitätsausfall, Fertigmaße, Verarbeitung und 
Etikettierung prüfen, sowie Verarbeitungsrichtli­
nien und Auszeichnungsvorschriften berück­
sichtigen

e) Begleitpapiere bearbeiten und Produktions- 
und Qualitätsdaten dokumentieren

f) Reklamationen bearbeiten

5

8



Am Ende eines jeden Ausbildungsabschnittes soll der/die Ausbilder/in zusammen mit dem/der Auszubildenden alle Positionen 
der Liste durchgehen. Positionen, die dem/der Auszubildenden gründlich erklärt worden sind und die er/sie – wo es sich um 
Tätigkeiten handelt – aufgrund dieser Unterweisung geübt hat, erhalten in den dafür vorgesehenen kleinen Kästchen der ent­
sprechenden Spalte ein Kreuz.

Danach bestätigen Ausbilder/in und Auszubildende/r durch ihr Handzeichen, dass die angekreuzten Positionen tatsächlich 
vermittelt worden sind.

Angekreuzte Positionen vermittelt:

Ausbilder/in: ..........................................................................

Auszubildende/r: ..........................................................................

9



wbv Publikation
ein Geschäftsbereich der wbv Media GmbH & Co. KG

Gesamtherstellung: wbv Media GmbH & Co. KG, Bielefeld

Telefon: 05 21/9 11 01-15 · Fax: 05 21/9 11 01-19

E-Mail: service@wbv.de
Website: wbv.de/berufenet

10

mailto:service@wbv.de
https://wbv.de/berufenet

	Anlage (zu § 4)
	Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
	Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten


	d25e831: Off
	d25e833: Off
	d25e835: Off
	d25e837: Off
	d25e839: Off
	d25e849: Off
	d25e873: Off
	d25e875: Off
	d25e877: Off
	d25e901: Off
	d25e903: Off
	d25e905: Off
	d25e907: Off
	d25e909: Off
	d25e911: Off
	d25e913: Off
	d25e923: Off
	d25e947: Off
	d25e949: Off
	d25e951: Off
	d25e953: Off
	d25e977: Off
	d25e979: Off
	d25e981: Off
	d25e983: Off
	d25e993: Off
	d25e995: Off
	d25e997: Off
	d25e1025: Off
	d25e1027: Off
	d25e1029: Off
	d25e1031: Off
	d25e1033: Off
	d25e1035: Off
	d25e1037: Off
	d25e1039: Off
	d25e1065: Off
	d25e1067: Off
	d25e1069: Off
	d25e1071: Off
	d25e1078: Off
	d25e1080: Off
	d25e1082: Off
	d25e1106: Off
	d25e1117: Off
	d25e1119: Off
	d25e1121: Off
	d25e1123: Off
	d25e1147: Off
	d25e1149: Off
	d25e1159: Off
	d25e1161: Off
	d25e1246: Off
	d25e1248: Off
	d25e1250: Off
	d25e1252: Off
	d25e1254: Off
	d25e1280: Off
	d25e1282: Off
	d25e1284: Off
	d25e1286: Off
	d25e1305: Off
	d25e1307: Off
	d25e1309: Off
	d25e1311: Off
	d25e1332: Off
	d25e1334: Off
	d25e1336: Off
	d25e1338: Off
	d25e1357: Off
	d25e1359: Off
	d25e1361: Off
	d25e1371: Off
	d25e1373: Off
	d25e1399: Off
	d25e1401: Off
	d25e1403: Off
	d25e1405: Off
	d25e1407: Off
	d25e1409: Off
	d25e1411: Off
	d25e1439: Off
	d25e1441: Off
	d25e1443: Off
	d25e1453: Off
	d25e1455: Off
	d25e1457: Off
	d25e1459: Off
	d25e1461: Off
	d25e1485: Off
	d25e1495: Off
	d25e1497: Off
	d25e1499: Off
	d25e1501: Off
	d25e1530: Off
	d25e1532: Off
	d25e1534: Off
	d25e1544: Off
	d25e1546: Off
	d25e1548: Off
	datum: 
	unterschrift-auszubildender: 
	auszubilder: 
	ausbilder: 
	ausbildungsbetrieb: 
	firmenstempel-unterschrift: 
	angekreuzte-positionen-vermittelt-auszubildender: 
	angekreuzte-positionen-vermittelt-ausbilder: 
	unterschrift-gesetzlicher-vertreter: 


